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1. Zweckverbandsversammlung, 24. Oktober 2024 

 

 

TOP 7 

 

Beauftragung der Verbandsleitung mit der unverzüglichen Aufnahme der Geschäfte der laufenden 

Verwaltung des Zweckverbandes, insbesondere mit der kurzfristigen Aufstellung der Wirtschafts-

pläne für 2024 und 2025, einer Eröffnungsbilanz und der Haushaltssatzungen des Zweckverbandes 

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 

   

Gemäß § 12 Abs. 1 Zweckverbandssatzung i. V. m. §§ 28, 29 GKGBbg sind auf die Wirtschaftsprüfung, 

das Rechnungswesen und die Jahresabschlussprüfung des Zweckverbandes die Vorschriften über die 

Wirtschaftsprüfung, das Rechnungswesen und die Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe des Lan-

des Brandenburg sinngemäß anzuwenden. Demzufolge sind kurzfristig Wirtschaftspläne für 2024 und 

2025, eine Eröffnungsbilanz und die Haushaltssatzungen des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 

2024 und 2025 aufzustellen. 

 

Diese Aufgaben obliegen als Geschäfte der laufenden Verwaltung der Verbandsleitung, § 9 Abs. 3 

Zweckverbandssatzung. 

 

 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt: 

 

Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher wird mit der unverzüglichen Aufnahme 

der Geschäfte der laufenden Verwaltung des Zweckverbandes beauftragt. Es sind alle hierfür 

erforderlichen Handlungen vorzunehmen, insbesondere sind kurzfristig Wirtschaftspläne für 

2024 und 2025, eine Eröffnungsbilanz und die Haushaltssatzungen des Zweckverbandes für die 

Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufzustellen. 
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